
HINWEIS ZU ÖFFENTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN: 

Gemäß 8 17 der Hauptsatzung der Stadt Hückelhoven werden Öffentliche 

Bekanntmachungen der Stadt Hückelhoven, die durch Rechtsvorschrift 

vorgeschrieben sind, im "Amtsblatt der Stadt Hückelhoven" vollzogen. Die 

Publikation des Amtsblattes der Stadt Hückelhoven erfolgt in 

papiergebundener Form sowie nachrichtlich als elektronisches Dokument 

auf der Homepage der Stadt Hückelhoven (www.hueckelhoven.de). Die 

papiergebundene Form ist als die authentische anzusehen. 

Der Inhalt der Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der 

Stadt Hückelhoven „www.hueckelhoven.de" unter der Rubrik „Öffentliche 

Bekanntmachungen" zugänglich gemacht. Für den Vollzug der 

Bekanntmachung ist ausschließlich die Bekanntmachung im Amtsblatt 

maßgeblich. Die vorrangige gesetzliche Regelung des 8 27a des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VWVIG NRW) bleibt unberührt. 



Satzung vom 10.12.2025 

zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Hückelhoven vom 06.04.2022 

(3. Anderungssatzung) 

Aufgrund von 8& 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. 8 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 

Gemeindeordnung für das Land MNordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666 ff.), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. 2025 S. 617 ff.), hat der Rat der 
Stadt Hückelhoven in seiner Sitzung am 10.12.2025 mit der Mehrheit der gesetzlichen 

Anzahl der Mitglieder des Rates die folgende Satzung beschlossen: 

W Artikel 1 
Anderung der Hauptsatzung 

Die Hauptsatzung der Stadt Hückelhoven vom 06.04.2022, zuletzt geändert durch die 
2. Anderungssatzung vom 11.12.2024, wird wie folgt geändert: 

8 7 (Integrationsrat) wird gestrichen. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der zurzeit geltenden Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

„Abl. Hü. 2025, Nr. 23, S. 305“




